
Schriftliche Antwort an Herrn Biffar 
 
 
Sehr geehrter Herr Biffar, 
 
Sie haben für die Sitzung des Stadtrates am 05.10.2022 eine Einwohnerfrage gestellt. 
Da Sie nicht persönlich anwesend waren, erhalten Sie die Beantwortung schriftlich: 
 
In der Betriebsausschusssitzung am 26.09.2022 wurde der nachfolgende modifizierte 
und ergänzte Vorschlag zur Einführung des Laubsackes gegen Gebühr für das Stadtge-
biet Frankenthal mündlich vorgetragen und beschlossen. Aufgrund von Zweifeln an der 
Rechtmäßigkeit wurde der Beschluss von der Verwaltung dem Städtetag Rheinland-Pfalz 
vorgelegt, der diesen Beschluss an das Innenministerium zur Prüfung weitergeleitet hat. 
Das Innenministerium Rheinland-Pfalz ist der Auffassung, dass der gefasste Beschluss 
rechtswidrig sein dürfte, weil eine Beschlussfassung über die Einführung eines 
Laubsacks nicht von der Tagesordnung gedeckt war. Um hier rechtssicher zu handeln, 
wurde der Verfahrensfehler durch eine erneute Beschlussfassung in der Betriebsaus-
schusssitzung am 24.10.2022 geheilt. 
 
Der Beschluss umfasst konkretisiert die nachfolgenden Punkte:  
 

- Der Laubsack mit Grünschnitt wird eingeführt 

- Der Verkauf beginnt ab 04.10.2022 gegen Gebühr im Bürgerbüro des EWF und im 
Bürgerservice. Die Gebühr beträgt 3 Euro für einen 120-Liter Sack 

- Am 29.10.2022 findet eine Grünschnittsammlung an 11 Standorten in Frankenthal 
statt.  

- Darüber hinaus erfolgt eine 2. Grünschnittsammlung im November am Konrad-Ade-
nauer-Platz und in der Fontanesiestraße.  

- Die Testphase gilt für die Laubsaison 2022/2023 

- Die Thematik Straßenreinigungsgebühr mit Laubsammlung wird in der nächsten Sit-
zung der Strategiekommission behandelt. 

 
Demnach wird kein Laub mehr von dem EWF mit dem Laubsauger eingesammelt. 
 
Klarzustellen ist hierbei, dass es sich bei dem „Laub-/Grünabfallsack gegen Gebühr“ nicht 
um eine Laubentsorgung mit Anschluss- und Benutzungszwang handelt, sondern um 
eine zusätzliche Serviceleistung des EWF als Unterstützung der Anlieger, die der Umset-
zung der Pflichten aus der Straßenreinigungssatzung nicht persönlich nachkommen kön-
nen, sowie derjenigen Bürger*innen, die ihr gesammeltes Laub und Grünabfälle nicht 
selbst zur Kompostanlage, zum Wertstoffcenter oder zur Container-Grünabfallsammlung 
bringen möchten. Dieser Sack kann für alle Arten von Grünabfällen genutzt werden, nicht 
nur für das Straßenlaub.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Martin Hebich 
 
 


